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Stellungnahme zum Befreiungsverfahren nach § 67 BnatSchG;  Errichtung des 110-/30-kV-
Umspannwerks Neuwiese 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Laetsch, 

der BUND Landesverband Sachsen e.V. nimmt als anerkannter Naturschutzverband fristgerecht Stel-
lung zum oben genannten Vorhaben. Wir haben die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen geprüft. 

Grundsätzlich befürworten wir als Umweltverband die Ziele der Energiewende und erkennen das im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankerte überragende öffentliche Interesse am Ausbau erneuer-
barer Energien an.Das geplante Vorhaben befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Elstergebiet um 
Neuwiese“ und erfordert eine Befreiung von dessen Schutzbestimmungen. Zudem befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum geplanten Standort (Mast Nr. 24) ein besetzter Horst des Fischadlers (Pandion 
haliaetus), einer nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie streng geschützten Art. 

Aus unserer Sicht ist eine Genehmigung des Vorhabens nur unter der Voraussetzung vertretbar, dass 
erhebliche Störungen und artenschutzrechtliche Verbotstatbestände wirksam und dauerhaft vermieden 
werden. 

Es ergehen Hinweise: 

Wir erheben gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen Einwände, sofern die folgenden Punkte 
als zwingende und rechtsverbindliche Auflagen in den Genehmigungsbescheid aufgenommen werden: 

1. Schutz des Fischadlers: Die Bauarbeiten, einschließlich aller vorbereitenden Maßnahmen und des 
Baustellenverkehrs, sind strikt auf den Zeitraum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit des Fischad-
lers zu beschränken. Gemäß dem vorgelegten artenschutzfachlichen Gutachten (Dr. Nachtigall, 
31.05.2025) müssen sämtliche Bautätigkeiten bis spätestens zum 15.03.2026 vollständig abge-
schlossen sein. Die Einhaltung dieser Frist ist zur Vermeidung eines Verstoßes gegen § 44 
BNatSchG unerlässlich. 

2. Umsetzung der Kompensation: Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) dargestellten 
Kompensationsmaßnahmen (Anlage eines Feldgehölzes und eines Ackersaums) sind vollständig 
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und in hoher ökologischer Qualität auf dem Vorhabengrundstück umzusetzen. Es ist sicherzustel-
len, dass ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölz- und Pflanzenarten verwendet wer-
den. 

3. Dauerhafte Sicherung: Die angelegten Kompensationsflächen sind dauerhaft in ihrer Funktion zu 
sichern und fachgerecht zu pflegen, um eine nachhaltige ökologische Aufwertung zu gewährleisten. 

Unter der Bedingung, dass diese Punkte vollständig und verbindlich in die Genehmigung integriert wer-
den, sehen wir unsere Belange als ausreichend gewahrt an. 

Mit verBUNDenen Grüßen 

 
Almut Gaisbauer 
Geschäftsführung 
 
 


